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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1989

Norm

PatG 1970 §35

Rechtssatz

Eine die Überordnung des Franchisegebers festlegende vertragliche Ausgestaltung wird im Schrifttum als

"Subordinations-Franchise" bezeichnet, für das eine Betriebsförderungsp icht des Franchisegebers nach Maßgabe des

Marketingkonzeptes und des vertraglichen Franchise-Paketes und eine Treuep icht im Sinne einer gebührenden

Rücksichtnahme auf die billigen Interessen des Absatzmittlers charakteristisch sind. Der Franchisegeber hat seinen

Vertragspartner bei seiner Absatzförderungstätigkeit zu unterstützen und alles zu unterlassen, was diese Tätigkeit und

ihren Erfolg stören könnte.
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